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Abkürzungsverzeichnis der Vereine und Verbände

Hier findet sich eine Auflistung der in der Arbeit genannten Vereine und Verbände. Für die 
übrigen Abkürzungen wird auf Kirchner verwiesen.1 

AFVD	 American Football Verband Deutschland
DBV	 Deutscher Badminton Verband
DFB	 Deutscher Fußball Bund
DTTB	 Deutscher Tischtennis Bund
FIA	 Fédération Internationale de l’Automobile
FIBA	 Fédération Internationale de Basketball 
FIFA	 Fédération Internationale de Football Association
FIG	 Fédération Internationale de Gymnastique
FIH	 Fédération Internationale de Hockey
FINA	 Fédération Internationale de Natation: seit 2023: World Aquatics
FIVB	 Fédération Internationale de Volleyball
IAAF	 International Association of Athletics Federations; seit 2019: World Athletics
IFAB	 International Football Association Board
IHF	 International Handball Federation
IMS	 International Matchball Standard
ISU	 International Skating Union
ITF	 International Tennis Federation
MLB	 Major League Baseball
MLS	 Major League Soccer
NBA	 National Basketball Association
NFL	 National Football Association
NOCSAE	 National Operating Committee on Standards for Athletic Equipment
SEI	 Safety Equipment Institut
SFV	 Schweizerischer Fußballverband
UEFA	 Union des Associations Européennes de Football

	 1	Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache.





Einführung

Warum ist der Fußball rund? Das nehmen wir heute als Selbstverständlichkeit 
wahr, im 19. Jahrhundert hatte man sich jedoch noch nicht auf eine Form des Fuß-
balles geeinigt. Einige Mannschaften bestritten ihre Spiele damals sogar mit käse-
förmigen Bällen.1 Die Vorteile eines einheitlichen runden Balles leuchten schnell 
ein. Gleiches gilt für die Sportgeräte vieler weiterer Sportarten. Womit sich schnell 
die Frage stellt, wer dies kontrolliert. Wie in vielen Bereichen des Sports sehen sich 
die großen Sportverbände hier in der Verantwortung. Eventuell sehen sie aber auch 
einfach eine wirtschaftliche Möglichkeit. So verdient der Weltfußballverband FIFA 
für jeden mit dem Zertifikat „Fifa Quality Pro“ ausgestatteten verkauften Fußball 
1.50 CHF.2 Diese Verknüpfung von regulatorischem und wirtschaftlichem Handeln 
der Sportverbände stellt den in dieser Arbeit zu behandelnden Kernkonflikt dar.

A. Problemaufriss

I. Bedeutung von Homologation

Bei den Olympischen Spielen in Tokio im Jahr 2021 nahmen 11.315 Athleten aus 
206 Ländern in 339 Wettkämpfen aus 50 Disziplinen teil.3 Das sind mehr als dop-
pelt so viele Athleten und Nationen im Vergleich zu den Olympischen Spielen 1980 
und das Fünffache der Spiele vor 100 Jahren.4 Diese durch die Globalisierung und 
begrüßenswerte Völkerverständigung angeregte Entwicklung ist nur deshalb mög-
lich, weil sich alle Verbandsmitglieder5 in einer Sportart auf ein bestimmtes Regel-
werk einigen, um an den Wettbewerben teilzunehmen. Dabei muss eine Einigung 
nicht nur für die Olympischen Spiele erzielt werden, sondern bereits im Vorfeld, 
um Qualifikationswettbewerbe zu spielen und um überhaupt für die Wettbewerbe 
angemessen trainieren zu können. Zentraler Bestandteil fast aller Sportarten ist 
ein Sportgerät. Sei es der Fußball, das Trampolin oder der Hockeyschläger. Ge-
rade bei diesen Sportgeräten ist es elementar wichtig für die Sportarten, sich auf 

	 1	Harvey, Football: The First Hundred Years, The Untold Story, S. 40 f.
	 2	FIFA, Quality Programme for Footballs, Application Guide 2021, S. 7.
	 3	Die genauen Zahlen weichen teilweise leicht voneinander ab: Reardon, Tokyo Olympics By 
Numbers, NBC Sports online; vgl. auch https://olympics.com/en/olympic-games/tokyo-2020.
	 4	World Athletics Communications Department, Statistics Handbook Tokyo 2020 Olympic 
Games, S. 34; O’Neill, Number of athletes at the Summer Olympics by gender 1896–2020, 
statista.com.
	 5	Diese Arbeit verwendet das generische Maskulin. Damit sollen weibliche, männliche und 
diverse Personen umfasst werden.
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ein gleiches, uniformes und sicheres Sportgerät zu einigen. Homologationsregeln 
bestimmen diesen Teil des Regelwerks einer Sportart.

Die Möglichkeit, faire und kompetitive Olympische Spiele zu veranstalten, ist 
nur eins von zahlreichen Beispielen, warum die Angleichung der Sportgeräte in 
einer Sportart von so großer Wichtigkeit für den Sport ist. Ähnlich wie andere 
Sportverbandsregeln6 wollen Homologationsregeln über die Festlegung der Spiel-
regeln7 und die Herstellung gleicher Start- und Wettkampfbedingungen hinaus die 
körperliche Integrität der Teilnehmer schützen. Durch das Setzen gewisser Stan-
dards kann weltweit durch den Verband die sichere Ausübung des Sports kontrol-
liert werden. Diese Arbeit wird ausführlich aufzeigen, warum die Gleichheit und 
Sicherheit der Sportgeräte von elementarer Wichtigkeit für die Sportverbände ist. 

II. Wirtschaftliche Entwicklung

Neben der Bedeutung der Homologationsregeln für die Sportverbände erleben 
wir gleichzeitig eine stetig zunehmende wirtschaftliche Bedeutung des Sports 
und insbesondere des professionellen Sports.8 Viele Faktoren tragen hierzu bei. 
Neben der steigenden Finanzkraft der Bevölkerung hat vor allem der technische 
Übertragungsfortschritt den Sport der Weltbevölkerung immer näher nach Hause 
gebracht.9 Vom Radio über das Fernsehen zu den vielen Streaming-Plattformen 
von heute, ist es für den Verbraucher immer leichter, verschiedenen Sportarten 
zu folgen, die überall in der Welt stattfinden. So lag das Übertragungsentgelt für 
die Fußballbundesliga in der Saison 1965/66 bei 65.000 DM.10 Die gescheiterte 
Gründung der Super League sah allein einen „Willkommensbonus“ von jeweils 
200–300 Millionen Euro für die zwölf teilnehmenden Vereine vor.11

Diese Entwicklung findet sich ebenso bei Sportausrüstungsgegenständen wie-
der, zu denen auch die Sportgeräte gehören. In den letzten Jahrzehnten haben sich 
große weltbekannte Unternehmen entwickelt, die in diesem Bereich tätig sind.12 
Große Gewinne können vor allem in den Sportarten erzielt werden, die von vielen 
Menschen in der Freizeit betrieben werden.

	 6	BGH, NJW 1995, 583 (584) – Reitsport.
	 7	Der Begriff Spielregel umfasst die Regeln aller Sportarten, die den eigentlichen Wettbewerb 
der Teilnehmer regeln, das heißt die Art und Weise, unter welchen Bedingungen der sportliche 
Wettkampf ausgeübt wird.
	 8	Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 2017/2018, BT-Drs. 19/10900, S. 89.
	 9	Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordinationen im Sport, S. 136.
	 10	Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordinationen im Sport, S. 137.
	 11	Ahmed / MassoudiK, Super League clubs net € 200 m–€ 300 m „welcome bonus“, Financial 
Times online.
	 12	Nike erzielte 2020 einen Umsatz von 44,5 Mrd. Dollar (37,3 Mrd. Euro) und einen Netto
gewinn von 5,73 Mrd. Dollar, Howe, Jahresbilanz: So konnte Nike den Gewinn verdoppeln, 
TextilWirtschaft online.
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Aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs des Profisports und der allgemein 
größeren Bedeutung des Sports im Wirtschaftsleben haben die Entscheidungen der 
Sportverbände eine entsprechend größere wirtschaftliche Bedeutung. Diese Auswir-
kungen sind auch am Beispiel der Homologation zu sehen. So kostet der offizielle 
Ball der Bundesliga, der das Qualitätsmerkmal FIFA Quality Pro trägt, 149,99 EUR,  
während das ebenfalls für den Wettbewerb zugelassene Replikat dieses Balles be-
reits für 32,99 EUR erhältlich ist.13

Das eingangs erwähnte Beispiel der FIFA, die 1,50 CHF an jedem verkauften 
Fußball mit dem Label FIFA Quality PRO verdient,14 ist daher nur eines von vie-
len, welches deutlich zeigt, dass die Kommerzialisierung sich im Bereich der Ho-
mologation verbreitet. Kostet es beispielsweise 30.000 USD, um eine synthetische 
Rennbahn durch den International Leichtathletikverband (World Athletics) für den 
Wettkampf zuzulassen,15 haben die damit zusammenhängenden Entscheidungen 
insbesondere für die betroffenen Vereine eine große wirtschaftliche Relevanz. Aber 
auch die Tatsache, dass innerhalb von Homologationsregeln Werbung von Herstel-
lern von Sportgeräten geschaltet wird,16 zeigt die enge Verknüpfung von wirtschaft-
lichem und regulatorischem Handeln der Sportverbände bei der Homologation.

III. Kartellrechtliches Konfliktfeld

Im Zusammenspiel mit diesen Faktoren sorgen die monopolartigen Verbands-
strukturen und die jedenfalls auf dem Markt für die Organisation und Durchfüh-
rung von Sportveranstaltungen monopolartige Stellung der Sportverbände für ein 
andauerndes Konfliktpotential mit den kartellrechtlichen Vorschriften.17 Dies ist 
ein dem Sport inhärenter Konflikt.18 Die hohe wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Bedeutung von Verbänden erweckt das Bedürfnis nach einem angemesse-
nen und umfassenden Rechtsschutz gegenüber einem möglichen Missbrauch der 
Verbandsmacht.19

Deshalb sind die Kartellbehörden in den letzten Jahren vermehrt auf die Hand-
lungen und Entscheidungen der Agierenden im Sport aufmerksam geworden: 

„Der organisierte professionelle Sport steht unter Beobachtung des deutschen und europä-
ischen Kartellrechts und dessen Behörden.“20

	 13	Einsehbar unter: https://www.derbystar.de/fussball/fussballe/fussball-bundesliga-kollektion 
21-22.html.
	 14	FIFA, Quality Programme for Footballs, Application Guide 2021, S. 7.
	 15	World Athletics, Certification System Procedures 2020, S. 11.
	 16	Siehe FIG, Apparatus Norms 2021, S. 2, 4, 6, 10, u. v. m.
	 17	Heermann, Verbandsautonomie im Sport, Kap. II, Rn. 29; siehe hierzu 1. Teil B. I.
	 18	Horn, Die Anwendung des europäischen Kartellrechts auf den Sport, S. 60 f.
	 19	Nicklisch, Inhaltskontrolle von Verbandsnormen, S. 20.
	 20	Steiner, SpuRt 2018, 186 (187).


